( Ziircher
Kantonalbank

Bestellschein fur eine ZKB Maestro-Karte

Bitte in Blockschrift ausfillen und Gewiinschtes ankreuzen.

Angaben zum / zur Kontoinhaber/in

Name/Vorname/Firma

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

ZKB Konto-Nr. L I P (N T W Y I |

Telefon (Privat) Telefon (Geschaft)

ZKB Maestro-Karte fiir Kontoinhaber/in

[] Ich beantrage eine ZKB Maestro-Karte lautend auf: Ich méchte die Mitteilungen an den Geldautomaten in folgender Sprache erhalten:
[[] Deutsch [] Franzésisch [ ltalienisch [] Englisch

(Vor- und Nachname, max. 24 Stellen, keine Umlaute/Sonderzeichen)
Gewiinschte Ausgabenlimite pro Kalendermonat CHF ‘|_Joo.-
Gewiinschte Ausgabenlimite pro Tag CHF ‘|_Joo.-

Zustellung der ZKB Maestro-Karte und der dazugehdrenden PIN (Perssnliche IdentifikationsNummer) [] per Post senden  [] am Schalter zur Verfigung halten

ZKB Maestro-Karte fir Kontobevollméchtigte /n

[] Ich beantrage eine ZKB Maestro-Karte lautend auf: Ich méchte die Mitteilungen an den Geldautomaten in folgender Sprache erhalten:
[[] Deutsch [] Franzésisch [ ltalienisch [] Englisch

(Vor- und Nachname, max. 24 Stellen, keine Umlaute/Sonderzeichen)
Gewiinschte Ausgabenlimite pro Kalendermonat CHF ‘|_Joo.-
Gewiinschte Ausgabenlimite pro Tag CHF ‘|_Joo.-

Zustellung der ZKB Maestro-Karte und der dazugehdrenden PIN (Perssnliche IdentifikationsNummer) [] per Post senden  [[] am Schalter zur Verfiigung halten

Der/die Kontoinhaber/in

- bestdtigt, dass oben genannte Person fir die Verwendung der ZKB Maestro-Karte berechtigt ist.

— erklart sich zudem damit einverstanden, dass sémtliche Betréige aus dem Einsatz der ZKB Maestro-Karte seinem/ihrem Konto belastet werden.

- hat davon Kenntnis genommen, dass die ZKB Maestro-Kartengebiihr jéhrlich seinem/ihrem Konto, ohne separate Anzeige belastet wird.

— erméchtigt die Zircher Kantonalbank, zur Abwicklung bzw. Kartenherstellung benétigte Daten an den Kartenprozessor bzw. Kartenproduzenten weiterzugeben.

Zusétzlich zu den Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Ziircher Kantonalbank anerkennt der/die Kontoinhaber/in mit der Bestellung der ZKB Maestro-
Karte die Bedingungen fir die Benitzung der ZKB Maestro-Karte. Vom Inhalt, welcher auch fir weitere Kartenberechtigte gilt, hat der/die Unterzeichnende
Kenntnis genommen und ein Exemplar erhalten. Die Vereinbarungen iber die ZKB Maestro-Karte unterstehen schweizerischem Recht. Erfillungsort, Betreibungsort fisr
Kunden mit ausléndischem Wohnsitz/Sitz sowie Gerichtsstand — vorbehdltlich anderer zwingender Bestimmungen - ist Ziirich. Der/die Kontoinhaber/in sowie die Bank
haben indessen auch das Recht, die andere Partei bei jedem anderen zustandigen schweizerischen Gericht zu belangen.

Ort und Datum Unterschrift Kontoinhaber/in

Formular zuriicksetzen Formular drucken


Hinweis zum Ausfüllen des Formulars
Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent

Vervollständigen Sie das Formular (PDF) und drucken Sie es aus. Geben Sie das Formular unterschrieben in einer unserer Filialen ab oder senden Sie es per Post an folgende Adresse:

Zürcher Kantonalbank
ServiceLine
Postfach 
8010 Zürich


Bedingungen fiir die Beniitzung der ZKB Maestro-Karte

Allaermeine Best:
1. Allg
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1. Einsatzarten (Funktionen)

Die Maestro-Karte kann fiir folgende Funktionen eingesetzt werden:

- als Bargeldbezugskarte an Geldausgabegeréten im In- und Ausland
oder als Zahlungskarte zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen
im In- und Ausland (vgl. Ziff. Il)

—als Wertkarte CASH (wieder aufladbares, elektronisches Portemon-
naie) zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen im Inland (vgl.
Ziff. Ill), sofern die MaestroKarte iiber eine CASH-Funktion verfiigt

— fiir weitere Dienstleistungen der kartenherausgebenden Bank (vgl. Ziff. IV)

2. Kontobeziehung

Die Maestro-Karte bezieht sich immer auf ein bestimmtes Konto (nachfol-
gend «Konto» genannt] bei der Zircher Kantonalbank (nachfolgend
«Bank» genannt).

3. Kartenberechtigte

Die Maestro-Karte lautet auf den Namen des Kontoinhabers oder allen-
falls zusétzlich auf eine von ihm bevollméchtigte Person. Nachfolgend
werden sowohl der Kontoinhaber wie auch die bevollméchtigte(n) Per-
son(en) als «Kartenberechtigte» bezeichnet.

4. Eigentum
Die Maestro-Karte bleibt Eigentum der Bank und kann von dieser jeder-
zeit zuriickgefordert werden, insbesondere bei Aufhebung des Kontos.

5. Gebithren/Wéhrungszuschlage

Fir die Ausgabe und Filhrung der Maestro-Karte sowie die Abwicklung
der damit getdtigten Transaktionen kann die Bank vom Kartenberechtig-
ten Gebiihren erheben, welche in angemessener Form bekannt zu geben
sind. Transaktionen in kontofremder Wé&hrung werden in die entspre-
chende Kontowéhrung umgerechnet. Umrechnungen durch die Bank
erfolgen zum ZKB Debitkartenkurs am Buchungstag bei der Bank. Der
ZKB Debitkartenkurs entspricht dem ZKB Devisenverkaufskurs plus einem
Wahrungszuschlag von 0,5%.

6. Sorgfaltspflichten des Kartenberechtigten

Der Kartenberechtigte tréigt insbesondere folgende Sorgfaltspflichten:

a) Unterzeichnung

Bei Erhalt der Maestro-Karte ist diese vom Kartenberechtigten sofort an
der dafiir vorgesehenen Stelle zu unterzeichnen.

b) Aufbewahrung

Die Maestro-Karte und die Maestro-PIN (Persénliche Identifikations-Num-
mer) sind besonders sorgfdltig und voneinander gefrennt aufzubewah-
ren.

c) Geheimhaltung der Maestro-PIN

Die Maestro-PIN ist geheimzuhalten und darf vom Kartenberechtigten
keinesfalls an andere Personen weitergegeben werden. Insbesondere
darf die Maestro-PIN weder auf der Maestro-Karte vermerkt noch in
anderer Weise, auch nicht in geénderter Form, zusammen mit dieser auf-
bewahrt werden. Die PIN-Eingabe muss stets verdeckt erfolgen.

d) Anderung der Maestro-PIN

Vom Kartenberechtigten gednderte Maestro-PIN diirfen nicht aus leicht
ermittelbaren Kombinationen (wie Telefonnummern, Geburtsdaten, Auto-
kennzeichen usw.) bestehen.

e) Weitergabe der Maestro-Karte

Der Kartenberechtigte darf seine Maestro-Karte nicht weitergeben, ins-
besondere diese weder Dritten aushéndigen noch sonst wie zugénglich
machen.

f) Meldung bei Verlust

Bei Verlust der Maestro-Karte oder der Maestro-PIN sowie bei Verbleiben
der MaestroKarte in einem Gerdt ist die kartenherausgebende Bank
unverziglich zu benachrichtigen (vgl. auch Ziff. 1.5 und Ziff. I1.8).

g) Meldung an die Polizei im Schadenfall

Bei strafbaren Handlungen hat der Kartenberechtigte Anzeige bei der
Polizei zu erstatten. Er hat nach bestem Wissen zur Aufklérung eines all-
falligen Schadenfalles und zur Verminderung desselben beizutragen.

7. Technische Stérungen und Betriebsausfiille

Aus technischen Stérungen und Betriebsausféllen, die den Einsatz der
MaestroKarte in ihrer Funktion ausschliessen, entstehen den Kartenbe-
rechtigten keine Anspriiche auf Schadenersatz gegeniiber der Bank. All-
fallige Stérungen von ZKB Automaten sind baldméglichst der Bank zu
melden.

8. Uberwachung

Der Kunde nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass die Bank berechtigt ist,
den Bereich der ZKB Automaten aus Sicherheitsgrinden sowie zwecks
Aufklérung allfélliger Straftaten elektronisch zu Gberwachen, Videoauf-
nahmen anzufertigen und diese fir die maximale Dauver von 2 Monaten
aufzubewahren.

9. Deckungspflicht

Die Maestro-Karte darf nur verwendet werden, wenn auf dem Konto die
erforderliche Deckung (Guthaben oder zugesprochene Kreditlimite) vor-
handen ist. Die Bank ist berechtigt, Transaktionen abzulehnen, wenn die
erforderliche Deckung (Guthaben oder zugesprochene Kreditlimite) auf
dem Konto nicht vorhanden ist.

10. Belastungsrecht der Bank

Die Bank ist berechtigt, sémtliche Betréige im Zusammenhang mit der
Ausgabe, der Filhrung und dem Einsatz der Maestro-Karte (gemass Ziff.
1.1) dem Konto zu belasten, auf das die Maestro-Karte ausgestellt ist (vgl.
Ziff. 1.5, Il.4 und IIl.2). Das Belastungsrecht der Bank bleibt auch bei
Unstimmigkeiten zwischen den Kartenberechtigten und den Akzeptanz-
stellen uneingeschrénkt bestehen.

11. Geltungsdauer und Kartenerneuerung

Die Maestro-Karte ist bis zum Ende des auf ihr angegebenen Jahres gil-
tig. Bei ordentlicher Geschaftsabwicklung und ohne ausdriicklichen Ver-
zicht des Kartenberechtigten wird die Maestro-Karte vor Ende des auf ihr
angegebenen Jahres automatisch durch eine neve MaestroKarte ersetzt.
12. Kiindigung

Eine Kiindigung kann beidseitig jederzeit erfolgen. Gleichbedeutend
wie die Kiindigung ist der Widerruf einer Vollmacht gem. Ziff. 1.3. Nach

erfolgter Kindigung ist die Maestro-Karte der Bank unaufgefordert und
unverziiglich zuriickzugeben. Die Bank bleibt trotz Kiindigung berech-
tigt, sémtliche Betridge auf dem Konto zu belasten, welche auf Kartenein-
sditze vor der effektiven Riickgabe der Maestro-Karte zuriickzufilhren sind.

13. Anderungen der Bedingungen

Die Bank behdlt sich die jederzeitige Anderung dieser Bedingungen vor.
Anderungen werden in angemessener Form mitgeteilt und gelten als
genehmigt, falls die Maestro-Karte nicht vor Inkraftireten der Anderungen
zuriickgegeben wird.

14. Ergéinzend
Neben diesen Bestimmungen gelten ergénzend die Allgemeinen Ge-
schiftsbedi der Ziircher K Ibank sowie allfdllige besondere
Bestimmungen fiir einzelne Kontoarten.
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Il. Maestro-Karte als Bargeldbezugs- und Zahlungskarte

1. Bargeldbezugs- und Zahlungsfunktion

Die Maestro-Karte kann jederzeit zum Bezug von Bargeld zusammen mit
der Maestro-PIN an entsprechend gekennzeichneten Geldausgabeauto-
maten im In- und Ausland sowie zur Zahlung von Waren und Dienstleis-
tungen im In- und Ausland zusammen mit der Maestro-PIN oder mit
Unterzeichnung des Transaktionsbeleges bei entsprechend gekennzeich-
neten Anbietern eingesetzt werden. Vorausgesetzt ist, dass die Bank die
Maestro-Karte dafiir zugelassen hat.

2. Maestro-PIN

Dem Kartenberechtigten wird von der Bank zusétzlich zur Maestro-Karte
in einem separaten, verschlossenen Umschlag die Maestro-PIN zuge-
stellt. Es handelt sich dabei um eine karteneigene, 6-stellige, maschinell
berechnete Maestro-PIN, welche weder der Bank noch Dritten bekannt
ist. Werden mehrere Maestro-Karten ausgestellt, so erhélt jede Maestro-
Karte je eine eigene Maestro-PIN.

3. Anderung der Maestro-PIN

Dem Kartenberechtigten wird empfohlen, an dafiir eingerichteten Geld-
ausgabeautomaten eine neue, minimal 4-, maximal 6-stellige Maestro-
PIN aus Zahlen zu wahlen, welche die zuvor geltende Maestro-PIN
unmittelbar ersetzt. Die Anderung kann beliebig oft und jederzeit vorge-
nommen werden. Um den Schutz gegen missbréuchliche Verwendung
der Maestro-Karte zu erhéhen, darf die gewdhlte Maestro-PIN weder
aus leicht ermittelbaren Kombinationen bestehen, noch auf der Maestro-
Karte vermerkt oder in anderer Weise, auch nicht in gednderter Form,
zusammen mit dieser aufbewahrt werden.

4. Legitimation, Belastung und Risikotragung

Jede Person, die sich durch Eingabe der Maestro-Karte und Eintippen der
dazu passenden Maestro-PIN in ein hierfir eingerichtetes Gerdt legiti-
miert oder den Transaktionsbeleg unterzeichnet, gilt als berechtigt, den
Bargeldbezug bzw. die Zahlung mit dieser MaestroKarte zu tatigen;
dies gilt, auch wenn es sich bei dieser Person nicht um den tatsdchlichen
Kartenberechtigten handelt. Dementsprechend ist die Bank berechtigt,
den Betrag der so getdtigten und elektronisch registrierten Transaktion
dem Konto zu belasten. Die Risiken aus der missbréuchlichen Verwen-
dung der MaestroKarte liegen somit grundsétzlich beim Kontoinhaber.

5. Schadeniibernahme bei Nichtverschulden

Ein Schaden ist der Bank unverziiglich bei Entdeckung zu melden, spates-
tens aber 30 Tage nach Erhalt des Kontoauszuges der betreffenden
Rechnungsperiode. Innert 10 Tagen nach Erhalt des Schadenformulars
ist dieses ausgefillt und unterzeichnet an die Bank zuriickzusenden.
Unter der Voraussetzung, dass der Kartenberechtigte die Bedingungen
fir die Beniitzung der ZKB Maestro-Karte in allen Teilen eingehalten hat
(insbesondere die Sorgfaltspflichten gemass Ziff. 1.6) und ihn auch sonst
in keiner Weise ein Verschulden trifft, ibernimmt die Bank Schaden, die
dem Kontoinhaber aus missbréuchlicher Verwendung der Maestro-Karte
durch Dritte in der Funktion als Bargeldbezugs- oder Zahlungskarte ent-
stehen. Miterfasst sind auch Schaden zufolge Félschung oder Verfdl-
schung der Maestro-Karte. Nicht als «Dritte» zu betrachten sind die Kar-
tenberechtigten, deren Partner sowie allféllige im gleichen Haushalt
lebende Personen der Kartenberechtigten.

Schéden, fiir die eine Versicherung aufzukommen hat, sowie allféllige
Folgeschéden irgendwelcher Art werden nicht ibernommen. Mit der Ent-
gegennahme der Entschddigung tritt der Kontoinhaber die Forderungen
aus dem Schadenfall an die Bank ab.

6. Beniitzungslimite

Die Bank legt Beniitzungslimiten pro ausgegebene MaestroKarte fest
und feilt diese dem Kontoinhaber in angemessener Form mit. Die Orien-
tierung allfélliger Bevollmdchtigter Gber Beniitzungslimiten ist Sache des
Kontoinhabers.

7. Transaktionsbeleg

Der Kartenberechtigte erhdlt bei Bargeldbeziigen an den meisten Geld-
ausgabeautomaten auf Verlangen, bei Bezahlung von Waren und
Dienstleistungen automatisch oder auf Verlangen einen Transaktionsbe-
leg. Die Bank selbst verschickt keine entsprechenden Belastungsanzei-
gen.

8. Sperren

Die Bank ist jederzeit berechtigt, die Maestro-Karte ohne vorgéngige
Mitteilung an den Kartenberechtigten und ohne Angabe von Griinden zu
sperren.

Die Bank sperrt die Maestro-Karte insbesondere, wenn der Kartenbe-
rechtigte es ausdriicklich verlangt, den Verlust der MaestroKarte
und/oder der Maestro-PIN meldet sowie bei Kiindigung. Karfensperrun-
gen sind bei der kartenherausgebenden Bank zu veranlassen. Ausser-
halb der Geschéftszeit ist ein Sperrauftrag bei der durch die Bank
bezeichneten Stelle (z.B. Bankkartenzentrale) zu erteilen und anschlies-
send der Bank sofort zu melden.

Fir Einsdtze der Maestro-Karte vor Wirksamwerden der Sperre innert
geschaftsiblicher Frist ist die Bank berechtigt, das Konto zu belasten. Die
mit der Sperre verbundenen Kosten kdnnen dem Kontoinhaber belastet
werden. Die Sperre wird nur mit schriftlichem Einverstédndnis des Konto-
inhabers bei der Bank wieder aufgehoben.

lll. Maestro-Karte mit CASH-Funktion (wiederaufladbares,
elektronisches Portemonnaie)’

1. CASH-Funktion

Die Maestro-Karte kann im Inland jederzeit iGber die CASH-Funktion
ohne Eingabe der Maestro-PIN zur Zahlung von Waren und Dienstleis-
tungen bei entsprechend gekennzeichneten Gerdten (CASH-Terminals)
eingesetzt werden, sofern zuvor an einem Geldausgabeautomaten oder
an einem dafiir vorgesehenen Ladegerét der CASH-Chip mit einem Geld-
wert geladen worden ist.

2. Belastung

Die Ladung des CASH-Chips am Geldausgabeautomaten oder an einem
dafir vorgesehenen Ladegerdt gilt als ein Bargeldbezug gemdss den
dafiir geltenden Bestimmungen (vgl. Ziff. IIl.1 ff.), und der bezogene
Geldwert wird dem Konto belastet.

3. Legitimation und Risikotragung

Jede Person, die im Besitz der MaestroKarte ist, gilt als berechtigt, Zah-
lungen mit dieser Maestro-Karte ilber die CASH-Funktion an einem ent-
sprechenden CASH-Terminal zu tétigen; dies gilt, auch wenn es sich bei
dieser Person nicht um den tatséchlichen Kartenberechtigten handelt. Die
Risiken aus der missbréuchlichen Verwendung bzw. aus Verlust der
Maestro-Karte liegen in Bezug auf die CASH-Funktion ausschliesslich
beim Kontoinhaber. Die Bank bernimmt keine Schdden, die dem Konto-
inhaber aus missbréuchlicher Verwendung der CASH-Funktion entstan-
den sind.

4. Technische Stérungen

Aus technischen Stdrungen und Betriebsausféllen, die den Einsatz der
Maestro-Karte in Verbindung mit der CASH-Funktion ausschliessen, ent-
stehen den Kartenberechtigten keine Anspriiche auf Schadenersatz.

5. Benitzungslimite
Die Bank legt fiir die CASH-Funktion Beniitzungslimiten pro ausgegebe-
ne Maestro-Karte fest und teilt diese in angemessener Form mit.

6. Sperren
Die CASH-Funktion kann nicht gesperrt werden. Die Sperre der Maestro-
Karte bewirkt keine Sperre der CASH-Funktion.

7. Gutschrift

Bei Entladung des CASH-Chips am Geldausgabeautomaten oder an
einem dafiir vorgesehenen Ladegerdt wird der entsprechende Geldwert
dem Konto gutgeschrieben.

Nach Ablauf der Giiltigkeit der MaestroKarte (vgl. Ziff. 1.11) oder nach
Rickgabe der Maestro-Karte zufolge einer Kindigung (vgl. Ziff. 1.12)
bzw. zufolge eines Defektes wird die Bank den Restsaldo der abgelaufe-
nen bzw. zuriickgegebenen Maestro-Karte dem Konto automatisch gut-
schreiben. Die Gutschrift erfolgt innert einer angemessenen Verarbei-
tungsfrist.

IV. Zusétzliche Bestimmungen fir den Einsatz der Maestro-
Karte an den Automaten der Zircher Kantonalbank

1. Bankeig Dienstleistung

Der Kartenberechtigte kann mit der Maestro-Karte und der Maestro-PIN
die bankeigenen Dienstleistungen an ZKB Geldautomaten beniitzen.
Die Bank Gbernimmt keinerlei Gewdhr fiir die Richtig- und Vollsténdigkeit
von Informationen, die iber die ZKB Geldautomaten abgefragt werden
kénnen. Insbesondere gelten Angaben iiber das Konto, in dessen Zusam-
menhang die Maestro-Karte ausgestellt worden ist, als vorlgufig und
unverbindlich.

2. Einzahl an Einzahl

An den Einzahlungsautomaten der Bank kann der Kunde mittels Maestro-
Karte CHF-Notengeld und an entsprechend ausgeriisteten Standorten
auch CHF-Miinzen auf sein ZKB Konto einzahlen.

Einzahlungen mit gesperrten Karten sind nicht méglich. Gesperrte Kar-
ten werden eingezogen. Zur Einzahlung bedarf es keiner PIN-Eingabe.
Der Kunde hat die Bedienungsanleitung auf dem Bildschirm strikte zu
befolgen.

Die Bank behélt sich jederzeit vor, den Zugang zum ZKB Einzahlungsauto-
maten zeitlich einzuschrénken oder die Dienstleistung zu unterbrechen.
Der vom Automaten erkannte und von der einzahlenden Person gegen-
iber dem Automaten bestdtigte Betrag wird dem Konto des Karteninha-
bers geméss dessen Maestro-Karte automatisch mit Valuta des Einzah-
lungstages gutgeschrieben.

Im Ausnahmefall bietet der Automat fir die Noteneinzahlung die Funkti-
on «Einzahlung mit Spezial-Couvert» an. Der Kunde nimmt durch Beniit-
zung dieser Funktion zur Kenntnis, dass das einbezahlte Geld nachtrag-
lich manuell gezéhlt und verbucht wird. Die Verantwortung der Bank fir
die Verwahrung der Spezial-Couverts beginnt zu dem Zeitpunkt, in wel-
chem das Spezial-Couvert im Einzahlungsautomaten eingelegt und das
Fach wieder ordnungsgeméss verschlossen ist. Es diirfen maximal 80
Noten resp. CHF 20°000.- pro Spezial-Couvert bzw. maximal 300 Noten
resp. CHF 60’000.- pro Kunde an einem Tag einbezahlt werden. Die
Spezial-Couverts werden periodisch entnommen. Der Inhalt der Spezial-
Couverts wird in der Folge durch Bankangestellte gepriift. Die von der
Bank gezdhlten Geldbetrdge werden vom Kunden als richtig anerkannt,
auch wenn sie mit dem eingefippten Betrag nicht iibereinstimmen.

Ausgabe 2009/1

Die Begriffe Kontoinhaber resp. Kartenberechtigter werden vorliegend
der Einfachheit halber geschlechtsneutral verwendet.

'Dieser Abschnitt gilt nur fir Maestro-Karten, welche iber eine CASH-
Funktion verfiigen.
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